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STARKREGEN 

Extremwetterereignisse können zu 
einer Überflutung von Kellern und 
anderen tief gelegenen Räumen füh-
ren. Auch hier in Nordrhein-Westfalen 
haben wir solche immer häufiger auf-
tretenden Regenereignisse in den ver-
gangenen Jahren deutlich zu spüren 
bekommen. Dabei handelt es sich um 
Folgen des Klimawandels. Langfristige 
Messungen1 haben nicht nur Tempera-
turanstiege, sondern auch eine Zunah-
me der Intensität sowie Änderungen in 
der Verteilung von Starkregenereignis-
sen ergeben.
Bei diesen heftigen Wetterereignissen 
kann sich Wasser auf Straßen und Hof-
flächen aufstauen und von außen in 
Gebäude eindringen. Außerdem kann 
bis auf Höhe des Straßenniveaus auf-
gestautes Abwasser aus dem Kanal 
über Ablaufstellen in tiefgelegene Räu-
me fließen, wobei oft große Schäden 
entstehen: Möbel und Elektrogeräte 
werden zerstört, liebgewonnene Er-
innerungsstücke vernichtet und auch 
die Bausubstanz selbst wird durch 
das Schmutzwasser beschädigt. Dies 
liegt meist daran, dass die betroffenen 
Gebäude falsch oder gar nicht gegen 
oberflächlich fließendes Wasser oder 
gegen einen Rückstau aus dem Kanal-
netz gesichert sind.

Als Eigentümer einer Immobilie sollten 
Sie sich vor solchen Schäden schützen. 
Denn Sie selbst sind in der Verantwor-
tung, sich um die Sicherung und den 
Erhalt Ihrer Immobilie zu kümmern. •

1 LANUV-Fachbericht 74: Klimawandel und Klimafolgen in Nordrhein-Westfalen.



4

SCHUTZ VOR WASSER VON
AUSSEN

Dachrinnen, Ablaufkästen oder Fall-
rohre und auch die öffentliche Kana-
lisation sind nicht für die bei Starkre-
genereignissen plötzlich anfallenden 
Wassermengen ausgelegt und können 
diese dann nicht mehr aufnehmen.
Niederschlagswasser kann Straßen 
und Gelände überfluten und unkontrol-
liert in tiefgelegene Räume abfließen.
Jeder Hauseigentümer muss selbst 

einschätzen bzw. unter Zuhilfenahme 
eines Fachplaners abwägen, ob Was-
ser kontrolliert und sicher vom Grund-
stück abgeleitet werden kann, oder ob 
ein angepasster Gebäudeschutz not-
wendig ist, um die Immobilie trocken 
zu halten. Besonders überflutungs-
gefährdet sind Häuser in Geländetief-
punkten, Hanglagen sowie in der Nähe 
von Bächen, Flüssen und Seen. •

MöGLICHE ZUTRITTSWEGE

1 Fenster- und Türöffnungen
2 Durchnässte Außenwand
3 Lichtschächte, Kellerfenster 

und Kellertüren
4 Rückstau aus dem Kanal
5 Defekte und undichte Haus-

anschlussleitungen 
6 Durchnässte Bodenplatte
7 Leitungsdurchführungen
8 Undichtes Dach und  

Regenrohre
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  WIE LÄSST SICH EINE ÜBER-
FLUTUNG VERHINDERN?

Ziel von Schutzmaßnahmen ist es, 
oberirdisch abfließendes Wasser vom 
Gebäude fernzuhalten und das Ein-
dringen über tief liegende Hauseingän-
ge, Kellergeschosse, Souterrainwoh-
nungen, Garagenzufahrten, Fenster 
oder Lichtschächte zu vermeiden. Bei 
Neubauten empfiehlt es sich daher, 
bereits bei der Planung entsprechende 
Vorsorge zu treffen. 
Bei bestehenden Gebäuden kann das 
Risiko des Eintritts von Wasser von 
außen durch Umbauten verringert wer-
den. In Abhängigkeit von der Lage und 
den örtlichen Verhältnissen können 
die folgenden Maßnahmen vor dem 
Haus oder am Haus geeignet sein: 

Bodenschwellen, Gefälle des Eingangs-
bereichs, Türschwellen, Überdachun-
gen, Aufkantungen, Barrierensysteme 
oder drucksichere Kellerfenster. Des 
Weiteren können auf dem Grundstück 
Geländemulden und Bodensenken ge-
schaffen werden. 
Derlei Schutzmaßnahmen dürfen aber 
nicht dazu führen, dass überschüssi-
ges Regenwasser vom eigenen Grund 
und Boden zum Nachbarn abgelenkt 
wird. Denn wenn dadurch auf dem 
Nachbargrundstück Schäden entste-
hen, kann der Verursacher der dort 
anfallenden Wassermengen haftbar 
gemacht werden. 
Erst wenn alle Schwachstellen vor Ort 
bekannt sind, lässt sich entscheiden, 
welche Maßnahmen einzeln oder auch 
in Kombination sinnvoll sind. •
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SCHUTZ VOR WASSER 
DURCH RÜCKSTAUENDE 
ABFLUSSROHRE

  WAS IST RÜCKSTAU?

Eine Kanalisation so zu dimensio-
nieren, dass sie jeden Extremregen 
einwandfrei ableiten kann, ist kaum 
möglich. Bei starken Regenereignis-
sen muss daher mit einem Stau in der 
Kanalisation und auch einem Rückstau 
in die Anschlussleitungen gerechnet 
werden. Daneben können auch andere 
Ursachen, wie zum Beispiel Verstop-
fungen, zu einem Rückstau führen.
Bei einem Rückstau läuft zunächst der 
Kanal voll und das Abwasser steigt in 
den Schächten bis auf Straßenniveau 
(auch Rückstauebene genannt) an und 
drückt je nach Geländesituation über 
Anschlussleitungen in Richtung Grund-
stück zurück. Das bedeutet, dass es 
sich auch in die Abwasserleitungen in-
nerhalb der Gebäude bis zur Rückstau-
ebene „zurückstaut“. 
Das öffentliche Kanalnetz ist aus ver-
schiedenen Gründen – wie beispiels-
weise Wirtschaftlichkeit, Vermeidung 
von Geruchsbelästigung oder Platz-
mangel – nicht darauf ausgerichtet, 
Starkregen vollständig aufzunehmen. 
Die Rohre der Kanalisation wären an-
sonsten so groß und teuer, dass die 
Bürger finanziell unvertretbar hoch be-

lastet würden. Denn über die Abwas-
sergebühren tragen sie letztendlich 
die Kosten der Abwasserbeseitigung. 
Deshalb wird bei starken Regenfällen 
ganz bewusst ein kurzzeitiger Aufstau 
im Kanalnetz in Kauf genommen. •

  HABE ICH EIN RÜCKSTAU-
RISIKO?

Über Ablaufstellen (z. B. von Wasch-
becken, Toiletten, Kontrollschächten), 
die sich unterhalb der Rückstauebene 
befinden, kann zurückstauendes Ab-
wasser grundsätzlich jederzeit in das 
Gebäude eindringen.
Sie sind nicht vor Rückstauschäden 
geschützt, wenn Sie für Ablaufstellen 
unterhalb des Straßenniveaus keine 
oder eine falsch eingebaute Sicherung 
besitzen.

 Beachten Sie: Rückstausicher-
ungen werden häufig an  
falscher Stelle montiert!
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Die meisten Gemeinden regeln in 
ihren Entwässerungssatzungen, 
dass sich jeder Grundstücksei-
gentümer selbst gegen Rückstau 
zu sichern hat. 
Das bedeutet: Für alle Schäden 
durch Rückstau haftet der Grund-
stückseigentümer selbst! Die Fol-
gen eines Rückstaus in die Ge-
bäude sind enorme Kosten, hoher 
Zeitaufwand und viel Ärger.

Machen Sie sich also klar, was ein 
Rückstau von Abwasser über Wasch-
becken, Waschmaschinen, Bodenab-
läufe, Toiletten usw. in die Immobilie 
bedeutet: Schmutzwasser, das durch-
setzt ist von Fäkalien und anderen 
Abfällen, kann im schlimmsten Fall 
bis zur Decke des Kellers ansteigen. 
Mitunter haben Sie dann nicht nur fi-

nanzielle Einbußen zu beklagen – der 
Verlust persönlicher Erinnerungen und 
der erhebliche Zeitaufwand kommen 
zum Schaden noch hinzu. •

  WIE KANN ICH MICH VOR 
RÜCKSTAU SCHÜTZEN?

Grundsätzlich gilt – keine Ablaufstel-
len (Toiletten, Bodenabläufe, Wasch-
becken, Waschmaschinen) unterhalb 
der Rückstauebene (bzw. des Straßen-
niveaus) zu haben, ist der beste Schutz 
vor Rückstau!
Können Sie nicht auf Abflüsse unter-
halb der Rückstauebene verzichten, 
gibt es zwei technische Varianten, um 
die Immobilie vor Eindringen des Was-
sers aus der Kanalisation zu schützen 
– je nach baulicher Ausstattung, Nut-
zung und Lage des Gebäudes.
Eine Hebeanlage pumpt das häusliche 
Abwasser über das Straßenniveau, von 
wo es weiter in den öffentlichen Kanal 
gelangt. Wenn das Wasser erst einmal 
oberhalb der Rückstauebene ist, kann 
es nicht mehr zurückfließen. Hebeanla-
gen sind teurer und benötigen Energie, 
erlauben aber die Nutzung der häus-
lichen Abwasserleitungen auch wäh-
rend eines Rückstaus und sind die si-
cherere Art des Schutzes vor Rückstau.
Ein Rückstauverschluss wirkt wie ein 
Rückflussverhinderer: Er lässt Abwas-
ser in Strömungsrichtung ungehindert 
abfließen, sperrt aber den Rückweg 
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Rückstauebene

Hebeanlage private Abwasserleitung Hausanschlussleitung

Grundstücksgrenze

Rückstauklappe

Rückstauschleife 
oberhalb der 

Rückstauebene privater Einsteigeschacht öffentlicher Kanal

Raum ohne RückstausicherungRaum mit Rückstausicherung
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Vor einem möglichen Einbau 
sollten Sie also genau analysie-
ren und klären: Wie hoch ist das 
Rückstaurisiko vor Ort? Welche 
gelände- und bautechnischen Ein-
flussfaktoren spielen eine Rolle? 
Ist eine Ablaufstelle unterhalb der 
Rückstauebene wirklich notwen-
dig? Wie hoch ist der Schaden im 
Katastrophenfall? 

 Bei längerer Abwesenheit (z. B. 
Urlaub oder Dienstreise) sollten 
Sie die Rückstauklappen ver-
riegeln. So kann kein Abwasser 
aus dem Kanal in Ihre Immobilie 
dringen, falls es in Ihrer Abwe-
senheit stark regnet. Vergewis-
sern Sie sich außerdem, dass 
alle Fenster und Türen auch im 
Keller fest verschlossen sind.

durch Klappen ab. Sie müssen zwi-
schen zwei Arten von Rückstauver-
schlüssen unterscheiden: solche, die 
Abwasser einer Toilette führen (fäka-
lienhaltiges Abwasser) und solche, 
die nur an Leitungen von Waschbe-
cken, Dusche, Waschmaschine u. ä. 
angeschlossen sind. Während eines 
Rückstaus muss auf die Nutzung aller 
sanitären Anlagen verzichtet werden, 
da häusliches Abwasser dann nicht 
abfließen kann. Es kann vorkommen, 
dass Rückstauklappen nicht mehr zu-
verlässig funktionieren, weil sie auf-
grund falschen Einbaus blockieren 
oder etwa durch Ratten beschädigt 
wurden. Daher sollten Rückstauver-
schlüsse nur in Kellerräumen unterge-
ordneter Nutzung – wie z. B. Lagerräu-
men oder Waschküchen – eingesetzt 
werden. 

Grundsätzliche Informationen zu Rück-
stauverschlüssen und Hebeanlagen 
erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Ge-
meinde. •
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  WER BERÄT DAZU UND WER 
BAUT EIN?

Eine kostenlose Orientierungsbera-
tung bietet Ihnen unser Verbraucher-
telefon Abwasser (Kontaktdaten auf 
der Rückseite).
Die Entwässerungsbetriebe der je-
weiligen Städte beraten Sie zu Fragen 
rund um das Thema Rückstau. Weite-
re Ansprechpartner können Sanitärin-
stallateure oder -fachbetriebe (z. B. 
für Heizung, Sanitär, Klima) sein, die 
Ihnen die Anlagen auch einbauen kön-
nen. Über die Handwerkskammer und 
die Innung können Sie geeignete Un-
ternehmen in Ihrer Nähe erfragen.

Es kann Monteure geben, die die 
örtlichen Bedingungen und Fakto-
ren falsch einschätzen. Sie sollten 
vor Auftragsvergabe immer mit 
dem städtischen Entwässerungs-
betrieb Rücksprache halten und 
nachfragen, ob die Rückstausi-
cherung an der richtigen Stelle ge-
plant ist. So verhindern Sie falsch 
eingebaute Rückstauverschlüsse.

Bei einem Neubau lassen Sie sich von 
Architekten oder Fachplanern genau 
erklären, wie der Rückstauschutz nach 
den gültigen Bestimmungen geplant 
ist. Individuelle Beratung, Planung und 
ggf. Betreuung der Baumaßnahmen 
erhalten Sie gegen Honorar von Inge-
nieurbüros für Wasserwirtschaft bzw. 
von Anbietern von Anlagen zur Rück-
stausicherung. •
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WARTUNG DER RÜCKSTAU-
SICHERUNG

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb 
der Rückstausicherungen zu gewähr-
leisten, müssen Sie regelmäßig War-
tungen und Inspektionen durchführen. 
Ein fachgerechter Einbau und eine 
regelmäßige Wartung sorgen für dau-
erhafte Sicherheit. Rückstauklappen 
müssen regelmäßig (in der Regel jähr-
lich) gereinigt und auf Funktion über-
prüft werden. Bitte beachten Sie hierzu 
auch die jeweiligen Bedienungsanlei-
tungen der Hersteller.
Die Wartung der Rückstauklappen (z. 
B. bei Kellerabläufen) kann nach einer 
Einweisung durch den Fachmann im 
Normalfall auch vom Eigentümer selbst 
durchgeführt werden, da meist eine 
Reinigung und eine Sicht- und Funk-
tionsprüfung ausreichen. Wichtig ist, 
genau darüber Buch zu führen, wann 
und wie die Wartung durchgeführt wur-
de – Erläuterungen dazu erhalten Sie 
im Abschnitt „Versicherungen“.

Auch Hebeanlagen bedürfen einer re-
gelmäßigen Wartung. Die hier geltende 
DIN EN 12056-4 sieht bei Mehrfamili-
enhäusern eine mindestens halbjährli-
che, bei Einfamilienhäusern eine min-
destens jährliche Wartung durch einen 
Fachkundigen vor.

Viele Fachbetriebe bieten auch Dauer-
wartungsverträge an – wir empfehlen 
Ihnen, mehrere Angebote einzuholen 
und Service und Preis vor einer Beauf-
tragung zu vergleichen.

 Beachten Sie: Viele Versicherun-
gen verlangen, dass vorhande-
ne Rückstausicherungen stets 
„funktionsbereit“ gehalten wer-
den sollen. Werden Rückstau-
sicherungen nicht regelmäßig 
gewartet, könnte der Versiche-
rungsschutz gefährdet sein. •
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VERSICHERUNGEN

Haben Sie als Eigentümer für den Fall 
von Überflutung und Rückstau keine 
Vorkehrungen getroffen, bleiben Sie im 
Schadensfall auf den Kosten sitzen. Die 
Stadt oder Gemeinde als Betreiber der 
öffentlichen Kanalisation haftet nicht 
für Ihre Rückstauschäden. Diese Schä-
den sind aber auch in klassischen Haus-
rat- und Wohngebäudeversicherungen 
nicht automatisch mit abgedeckt.
Das Rückstaurisiko muss neben an-
deren Elementargefahren wie Über-
schwemmung oder Erdbeben zusätzlich 
mit einer Elementarschadenversiche-
rung abgesichert werden! Auch gilt da-
für im Schadensfall nicht selten ein hö-
herer Eigenanteil als in der normalen 
Wohngebäudeversicherung.

Darüber hinaus schreiben zumeist die 
Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen unter dem Punkt „Obliegenheiten“ 
vor, dass der Versicherungsnehmer zur 
Vermeidung von Schäden Rückstau-
sicherungen oder Rückstauklappen 
stets funktionsbereit halten soll. Um 
im Schadensfall also einen Leistungs-
anspruch zu haben, sollten Sie die An-
lagen regelmäßig warten und die War-
tung dokumentieren – denn rechnen 
Sie damit, dass im Schadensfall ein 
Nachweis darüber verlangt wird.
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Versicherer decken nicht auto-
matisch jeden Rückstaufall ab, 
sondern sie unterscheiden bei 
den Ursachen für einen Rückstau. 
Beispielsweise kann ein Rückstau 
in der Kanalisation durch Starkre-
gen auftreten – ein anderer Fall 
wäre es, wenn über Ufer treten-
des Wasser in die Kanalisation 
gelangt und dort einen Rückstau 
verursacht.

Wissen Sie nicht genau, ob Elemen-
tarschäden inklusive Rückstau versi-
chert sind und wie Ihre Versicherung 
diese definiert? Lesen Sie das Kleinge-
druckte und die Versicherungsbedin-
gungen genau durch. Können Sie Ab-
grenzung und Definition dem Vertrag 
nicht eindeutig entnehmen, schreiben 
Sie Ihren Versicherer an und lassen 
Sie sich schriftlich bestätigen, ob und 
wie der Versicherungsschutz gegen 
das Risiko eines Rückstaus ausgestal-
tet ist – aber bitte vor dem nächsten 
Starkregen!

 Die Versicherungsexperten der 
Verbraucherzentrale NRW e.V. 
beraten Sie in den örtlichen 
Beratungsstellen in ganz NRW 

individuell kostenpflichtig zu 
Ihren Hausrat- und Wohnge-
bäudeversicherungen inklusive 
der Elementarschäden. 
Eine erste Orientierung bietet 
auch die Internetseite: 
www.elementar-versichern.nrw.de

 WAS MUSS IM SCHADENS-
FALL GETAN WERDEN?

Im Allgemeinen sind Sie verpflichtet, 
den Schaden so gering wie möglich zu 
halten. Das bedeutet, bei einem Was-
serschaden muss z. B. der durchnässte 
Boden schnell getrocknet werden, da-
mit die Bausubstanz nicht weiter an-
gegriffen wird. Im Schadensfall gehen 
Sie am besten wie folgt vor:

• Informieren Sie Ihren Versicherer 
und holen Sie sich Anweisungen zum 
weiteren Vorgehen ein.

• Dokumentieren Sie die Schäden 
durch Fotos und markieren Sie den 
erreichten Wasserstand.

• Führen Sie die Reparaturen und 
Aufräumarbeiten in Abstimmung mit 
dem Versicherer durch.



FÜR IHRE NOTIZEN



MöCHTEN SIE MEHR ZU DEN 
THEMEN RÜCKSTAU UND SCHUTZ 
VOR NÄSSE WISSEN?

Wir beraten Sie gerne zum Schutz vor Näs-

se durch Rückstau und Wasser von außen 

sowie zu anderen Themen rund um die 

Abwasserleitung. Wenden Sie sich auch 

gerne bei Fragen zur Zustands- und Funkti-

onsprüfung an uns, wir helfen Ihnen weiter!

WIR BERATEN SIE KOSTENLOS UND 
INDIVIDUELL:

Verbrauchertelefon Abwasser: 

0211 / 38 09 300

Montags und mittwochs 

9:00 bis 13:00 Uhr

Dienstags und donnerstags 

13:00 bis 17:00 Uhr

abwasser@verbraucherzentrale.nrw

www.verbraucherzentrale.nrw/abwasser
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